
fektiv vorbereitet, durchgeführt und aus
gewertet werden muß.12

Insbesondere geht es um folgende Pro
bleme:
a) Erhöhung der Sachkunde des Rechts

mittelsgerichts durch Zusammenarbeit 
mit anderen zentralen bzw. bezirkli
chen Staatsorganen und Einrichtungen, 
um die gesellschaftlichen Zusammen
hänge, die bei der Entscheidung zu be
achten sind, besser einschätzen zu kön
nen.

b) Durchführung der Rechtsmittelver
handlung an Ort und Stelle, gegebe
nenfalls vor erweiterter Öffentlichkeit. 
Die Rechtsmittelverhandlung mit eige
ner Beweisaufnahme an Ort und Stelle, 
z. B. im Betrieb oder am Sitz des erst
instanzlichen Gerichts, ist in bestimm
ten Fällen angebracht, um die Wirk
samkeit der Rechtsmittelrechtspre
chung zu erhöhen. Eine solche gut vor
bereitete, durchgeführte und ausge
wertete Rechtsmittelverhandlung kann 
für die unteren Gerichte beispielgebend 
sein.

Die Notwendigkeit, eine Rechtsmittelver
handlung vor erweiterter Öffentlichkeit 
durchzuführen, ist vor allem dann zu prü
fen, wenn das Rechtsmittelgericht neue 
Probleme vor einem größeren Personen
kreis aufgreifen und entscheiden will, die 
für diesen Personenkreis von Bedeutung 
sind oder wenn die erstinstanzliche Haupt
verhandlung vor erweiterter Öffentlich
keit stattfand und das Rechtsmittelgericht 
zu einer wesentlich anderen Einschätzung 
der Sache kommt oder wenn die erstin
stanzliche Hauptverhandlung nicht vor 
erweiterter Öffentlichkeit stattfand, das 
aber erforderlich gewesen wäre.

Bei der Vorbereitung der Hauptver- 
„ handlung wird das Recht des Angeklagten 

auf Mitwirkung und Verteidigung gewähr
leistet, indem er und sein Verteidiger Nach
richt über den Termin erhalten, so daß sie 
ihr Recht auf Teilnahme an der Hauptver
handlung und zur eigenen Stellungnahme 
wahrnehmen können. Eine Abschrift des 
Protestes des Staatsanwalts ist dem Ange
klagten unmittelbar nach Eingang des 
Rechtsmittels zuzustellen (§ 288 Abs. 7). 
Zur Teilnahme ist der Angeklagte jedoch 
nur dann verpflichtet, wenn das Gericht 
sein persönliches Erscheinen ausdrücklich 
anordnet und er geladen wird. Es wird zu
meist in seinem Interesse liegen, wenn er

an der Hauptverhandlung teilnimmt. Das 
persönliche Auftreten des Angeklagten und 
seine Stellungnahme vermitteln dem 
Rechtsmittelgericht einen persönlichen Ein
druck von dem Angeklagten und ermögli
chen es eventuell, letzte Zweifelsfragen zu 
klären. Aus dem Überprüfungsprinzip er
gibt sich aber, daß nicht in jedem Fall 
— insbesondere bei ausschließlicher Klä
rung grundsätzlicher Rechtsfragen — die 
Anwesenheit des Angeklagten notwendig 
ist. Sie sollte jedoch in der Regel ange
strebt und, wo es die Sache erfordert, das 
persönliche Erscheinen des Angeklagten an
geordnet werden (§ 295 Abs. 2).

Soll eine eigene Beweisaufnahme durch
geführt werden oder auf eine schwerere 
Maßnahme der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit im Wege der Selbstentschei
dung erkannt werden, ist die Anwesenheit 
des Angeklagten verbindlich vorgeschrie
ben (§ 298 Abs. 2 und § 301 Abs. 2 Ziff. 2).

Ein in Haft befindlicher Angeklagter hat 
nach § 295 Abs. 2 keinen Anspruch auf An
wesenheit in der Hauptverhandlung zwei
ter Instanz. In diesen Fällen muß .das Ge
richt sorgfältig prüfen, ob zur Gewährlei
stung seines Rechts auf Verteidigung die 
persönliche Vorführung des Angeklagten 
erforderlich und deshalb anzuordnen ist. 
Die gesellschaftliche Bedeutung, die der Si
cherung der Rechte des inhaftierten Ange
klagten beigemessen wird, kommt darin 
zum Ausdruck, daß ihm für den Fall, daß 
sein persönliches Erscheinen nicht angeord
net wird, stets ein Verteidiger zu bestellen 
ist.

Auch in der zweiten Instanz ist zur Ge
währleistung des Rechts auf Verteidigung 
die Vertretung des Angeklagten durch 
einen Rechtsanwalt als Verteidiger und des
sen Anwesenheit in der Hauptverhandlung 
möglich. Vor dem Obersten Gericht ist die 
Vertretung durch einen Anwalt in Anbe
tracht der Bedeutung dieser Prozesse obli
gatorisch (§ 63 Abs. 1). In der zweiten In-

12 Vgl. F. Etzold, „Die Senate des Obersten 
Gerichts als Organe der Leitung der Recht
sprechung“, in : Oberstes Gericht der DDR 
— höchstes Organ wahrhaft demokratischer 
Rechtsprechung, Berlin 1970, S. 104 ff.;
J. Minx, „Zur Verhandlung vor erweiterter 
Öffentlichkeit“, Neue Justiz, 1975/24, S. 719.
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